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Gemeinde Küsnacht
Tei lweise Aufhebun g und Neufestsetzung von verkehrsbaul in ien
sowie vollständige ersatzlose Aufhebung von Niveaulinien
Tödistrasse, Glärnischstrasse, Kusertobelweg, schiedhaldensteig

Baulinien. Der Gemeinderat Küsnacht hat mit Beschluss vom 12. Dezember 2012 an der
Tödistrasse, der Glärnischstrasse und dem Kusertobelweg die bestehenden Verkehrsbau-
linien RRB Nr. 1718/1911 teilweise aufgehoben und zwecks Lückenschliessung an der
Glärnischstrasse und dem Schiedhaldensteig neu festgesetzt. Die Niveaulinien RRB Nr.
171811911 an der Tödistrasse, der Glärnischstrasse und am Kusertobelweg werden voll-
ständig ersatzlos aufgehoben.
Das gesetzliche Verfahren wurde ordnungsgemäss durchgeführt. Die technische überpru-
fung der Vorlage gibt zu keinen Beanstandungen Anlass.

Die Volkswirtschaftsdirektion verfügt:

Die am 12. Dezember 2012 vom Gemeinderat Küsnacht beschlossene teilweise
Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien sowie die vollständige
ersatzlose Aufhebung von Niveaulinien an der Tödistrasse, der Glärnischstrasse,
dem Kusertobelweg und dem Schiedhaldensteig wird gemäss dem bei den Akten
liegenden Plan genehmigt.

Der Gemeinderat Küsnacht wird eingeladen, die vorstehende Genehmigung öffent-
lich bekannt zu machen.

Mitteilung an:
Gemeinderat Küsnacht, 8700 Küsnacht (unter Rücksendung von drei Baulinienplä-
nen mit Genehmigungsvermerk).
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Kopie an:
AFV, Bauen an staatsstrassen (2-fach), für sich und zur weiterleitung an die
Planverwaltung (unter Beilage eines Baulinienplans mit Genehmigungsvermerk
sowie den Stammakten).
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Markus T Amt für Verkehr
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